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Damit fänbe ein alteS Sßoftulat beS ®. ffr. für einmal feine ©rlebigung;
für bie gutunft tonnten bann »eitere Erfahrungen gefantmelt unb bie

heutigen einfallen Seitfähe in plfidferem gortföjritte ergänzt itnb

pedentfpredjenb ausgebaut merbcn. 93i§ heute fehlte unS eine foldje
einheitliche ^Begleitung, mit ber felBftberftänblicf) nur brattijdje $tele
berfolgt merben, melche aber anberfeitS bas grünbliche ©tubiurn ber

SBalbmertBerechnungSlehre niemals überflüffig madhen taun, im ©egen*
teil erft recht bap anregen fotf.

allgemeine <5efid)t$puniite 3ur Boöeit= unö Bcftattöes=

bemertung bei forfilidjen (Expropriationen
(DiSïufftonêgrunblage an ber QaljreSbetfammtung be§ fj-SB. umtt

14. September 1930 in Sujern).
I. SBobenBeroertung.

A. ÜJtethoben:
1. Stach hem 23obemterïaufS= ober »berteïjrSraert.
2. Stach bem ©rtragsmert (SBobenermartungSraert, »rentierungStnert,

»toftenmert).

B. Seitfütje für bie SSobenbemertung:
1. Der SBalbBoben an fidh ift im ©innc beS neuen „sBunbeSgefeijeS

über bie Enteignung" bout 20. fjurti 1930, SIrt. 19, 20 unb 25, gtunb»
fci^Iich naih bem SBerfehrSmert einpfchatjen.

2. 28o jeboch ber SBerfehrsmert bebeutenb höher ift als ber noch

eine angemeffene SBerjinfung ermöglichcnbe forftlicEje ErtragSmert, ba

ift ber eigentlichen SSalbmertBerechnung nicht ber SBerïeïjrSmert, fonbern
ber ftanbortSgemäfje ErtragSmert pgrunbe p legen. 3u hem auf biefe

SBeife erhaltenen StedpungSergeBniS ift bei Verläufen bann noch hie

Differenz pifdjen bem in ^Rechnung gebrachten SBobenertragSmert unb
bent mirüidfen SBobenberïehrSmert htupprechnen.

©eftütjt auf Erfahrungen unb ^Berechnungen bariiert Bei uns ber

SBobenertragSmert je nach Bonität, Sage, §öhe unb SIBfuhrberhältniffen
pifdjen $r. 100 unb fÇr. 1500 pro ha, nur unter gang auSnahmStoeife
günftigen SSerhältniffen bürfte- er auf höchftenS fyr. 2000 beranfdjlagt
merben.

3. SBenn eine Erfatjaufforftung bertangt 'unb in ber fÇolge mirflicf)
ausgeführt mirb, fo hot ber Expropriant auch hie Differenz pifdjen
bem SBert beS enteigneten unb bemjenigen beS für bie Erfatjaufforftung
anpfaufenben SBobenS p bergüten, faïïS letjterer höher ift als ber=

jenige ber enteigneten gladfe (Strt. 8 beS iß. @. bom 20. ^uni 1930).
4. SSei SeitungSburdhhieBen ift für bie ^Berechnung beS ïûnftigen

ErtragSauSfaffeS auf ber ferbitutSBelafteten ©djneifenfläcfje auf einen
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Damit fände ein altes Postulat des S. F. V. für einmal seine Erledigung;
für die Zukunft könnten dann weitere Erfahrungen gesammelt und die

heutigen einfachen Leitsätze in zielsicherem Fortschritte ergänzt und

zweckentsprechend ausgebaut werden. Bis heute fehlte uns eine solche

einheitliche Wegleitung, mit der selbstverständlich nur praktische Ziele
verfolgt werden, welche aber anderseits das gründliche Studium der

Waldwertberechnungslehre niemals überflüssig machen kann, im Gegen-
teil erst recht dazu anregen soll.

Allgemeine Gesichtspunkte zur Boden- und Bestandes-

bewertung bei forstlichen Expropriationen
(Diskussionsgrundlage au der Jahresversammlung des S. F. V. vom

14. September 1930 in Luzern).

I. Bodenbewertung.

Methoden:
1. Nach dem Bodenverkaufs- oder -verkehrswert.
2. Nach dem Ertragswert (Bodenerwartungswert, -rentierungswert,

-kostenwert).

IZ. Leitsätze für die Bodenbe Wertung:
1. Der Waldboden an sich ist im Sinne des neuen „Bundesgesetzes

über die Enteignung" vom 2l). Juni 1930, Art. 19, 2V und 25, gründ-
sätzlich nach dem Verkehrswert einzuschätzen.

2. Wo jedoch der Verkehrswert bedeutend höher ist als der noch

eine angemessene Verzinsung ermöglichende forstliche Ertragswert, da

ist der eigentlichen Waldwertberechnung nicht der Verkehrswert, sondern
der standortsgemäße Ertragswert zugrunde zu legen. Zu dem auf diese

Weise erhaltenen Rechnungsergebnis ist bei Verkäufen dann noch die

Differenz zwischen dem in Rechnung gebrachten Bodenertragswert und
dem wirklichen Bodenverkehrswert hinzuzurechnen.

Gestützt auf Erfahrungen und Berechnungen variiert bei uns der

Bodenertragswert je nach Bonität, Lage, Höhe und Abfuhrverhältnissen
zwischen Fr. 100 und Fr. 1500 pro Im, nur unter ganz ausnahmsweise
günstigen Verhältnissen dürfte er auf höchstens Fr. 2000 veranschlagt
werden.

3. Wenn eine Ersatzaufforstung verlangt Mnd in der Folge wirklich
ausgeführt wird, so hat der Expropriant auch die Differenz zwischen
dem Wert des enteigneten und demjenigen des für die Ersatzaufforstung
anzukaufenden Bodens zu vergüten, falls letzterer höher ist als der-
jenige der enteigneten Fläche (Art. 8 des B. G. vom 20. Juni 1930).

4. Bei Leitungsdurchhieben ist für die Berechnung des künftigen
Ertragsausfalles auf der servitutsbelasteten Schneisenfläche auf einen
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f;inreid)enb bemeffenen 23obenrentierung§wert, nidjt aber auf ben SBalb*

rentierungêwert abpftetten. £e|terer lann, namentlid; Bei ungleich
altriger ober ülenterartiger 23eftanbe§berfaffung, fowie fpegielt aud) für
äkftänbe Ichtgg bcr ©cfjneife für bie Bewertung bon tcilweifent @rtrag§*

auêfalt infolge guwacpftörungen after SIrt angewenbet werben, jebocf)

folien bann für 93oben unb für ^bîonbenienjen für biefe Kanbbeftanbc
in ber Kegel ïeine weiteren ©ntfdjäbigungen metjr in Slnfdflag gebracht
werben.

II. gorftlidjer 3in§fufe.

gür bie 33credjnung bon Peftanbegwerten ein unb beëfetben 2Balb=

objelteS foil immer mit bem gleichen ginêfujf geregnet werben, Ifanblc
eê fid; um Prolongierungen ober ®i§lontierungen ober um ®aüitalifte=

rung ber jftf)rlid;en 23oben= ober Sßalbrcnte.
®er forftlictjc ginSfttjf fteljt erfat;rung§gemäj3 etwaë tiefer al§ ber

lanbeSüblidje; er lann Ijeute je nacf) ©tanbortë» unb 2lbfa|ber^ältniffen
mit 2—% bewertet werben.

III. 23eftattbe§= uitb SBalbrocrtberec^nung.

®ie bei un§ gebräudflidfen üütetlfoben finb :

a) Sîoftenwert.
b) ©rwartungswert.
c) Porratê» ober 5ibtrieb§wert.
d) Kentierung§wert.

SBei ben erften brei SDZetlfoben wirb ber Sobenmert unb ber 58e=

ftanbe§wert für fid; bered;net; bie ©umnte ber beiben SBerte ergibt bann
ben SBalbmert.

3m Kentierungêwert lommen 23oben* unb 33eftanbe§wert al§ @e=

famtmalbmert pgieicf) sunt Sluêbrud.

a) S o ft e n m e r t.

Slnwenbung bei 3ubgb>ücf)fen im Sitter bon 1 bi§ pcbftenê 40 3afü
ren, bjw. bi§ put Sllter bon fcl)Wöd)era ©tangenffölgern. S)ie ^läc^e ift
auf ben ©rab ber Koltbeftodung ju rebujiercn. Katürtidje Perjüngun»
gen finb nacf; Stltcr unb Slnlagetoftcu einpfdjätjen wie Kulturen.

b) ©rwartungêwert.
Stnwenbung bei mittelalten bi§ angelfenb Ijaubaren Peftänben.

©ine genaue 23eftanbe§aufnal)nte ift ©rforberaië. Stuf ©runb be§ ge=

meffenen §otporrate§ unb bc§ mittleren w i r t f d; a f 11 i d) e n Stlterë
finb, unter Perüdfidftigung be§ S3eftodung§grabe§, an §anb bon ©r=

tragStafeln bie Bonität unb ber tf)aubarleit§ertrag p beftimmen, fowie
bie bi§ sunt Abtrieb p begieljcnben ®urd)forftung§erträge einpfdjäfsen.
93ei ©rmittlung ber ^TZettobjolgpreife unb be§ p gewinnenben tpolpuam
tum§ finb p berüdfidjtigen : ©egenwartêloften unb ©egenwartêpreife
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hinreichend bemessenen Bodenrentierungswert, nicht aber auf den Wald-
rentierungswert abzustellen. Letzterer kann, namentlich bei ungleich-

altriger oder plenterartiger Bestandesverfassung, sowie speziell auch für
Bestände längs der Schneise für die Bewertung von teilweisem Ertrags-
ausfall infolge Zuwachsstörungen aller Art angewendet werden, jedoch

sollen dann für Boden und für Jnkonvenienzen für diese Randbestände
in der Regel keine weiteren Entschädigungen mehr in Anschlag gebracht
werden.

II. Forstlicher Zinsfuß.

Für die Berechnung von Bestandeswerten ein und desselben Wald-
objektes soll immer mit dem gleichen Zinsfuß gerechnet werden, handle
es sich um Prolongierungen oder Diskontierungen oder um Kapitaliste-

rung der jährlichen Boden- oder Waldrente.
Der forstliche Zinsfuß steht erfahrungsgemäß etwas tiefer als der

landesübliche; er kann heute je nach Standorts- und Absatzverhältnissen
mit 2—3)4 bewertet werden.

III. Bestandes- und Waldwertberechnnng.

Die bei uns gebräuchlichen Methoden sind:
a) Kostenwert.
b) Erwartungswert.
e) Vorrats- oder Abtriebswert,
ck) Rentierungswert.

Bei den ersten drei Methoden wird der Bodenwert und der Be-
standeswert für sich berechnet; die Summe der beiden Werte ergibt dann
den Waldwert.

Im Rentierungswert kommen Boden- und Bestandeswert als Ge-

samtwaldwert zugleich zum Ausdruck.

a) Kosten wert.
Anwendung bei Jungwüchsen im Alter von 1 bis höchstens 4V Iah-

ren, bzw. bis zum Alter von schwächern Stangenhölzern. Die Fläche ist

auf den Grad der Vollbestockung zu reduzieren. Natürliche Berjüngun-
gen sind nach Alter und Anlagekosten einzuschätzen wie Kulturen.

b) E r w a r t u n g s w e r t.

Anwendung bei mittelalten bis angehend haubaren Beständen.
Eine genaue Bestandesaufnahme ist Erfordernis. Auf Grund des ge-
messenen Holzvorrates und des mittleren wirtschaftlichen Alters
sind, unter Berücksichtigung des Bestockungsgrades, an Hand von Er-
tragstafeln die Bonität und der Haubarkeitsertrag zu bestimmen, sowie
die bis zum Abtrieb zu beziehenden Durchforstungserträge einzuschätzen.
Bei Ermittlung der Nettoholzpreise und des zu gewinnenden Holzquan-
tums sind zu berücksichtigen: Gegenwartskosten und Gegenwartspreise
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(unter Sluêfcglug temporärer Sonjuntturftörungen), iRinbenabgug unb
©rnteberluft.

c) Vorrats« ober 9l6trieBStt)ert.
Stutoenbung Bei gauBaren Veftänben.

S o m B i ît i e r t e Stnwenbung b e r SR e t g o b e u b) unb c).
@S gefiept bie§ Vorteilhaft Bei angegenb gauBaren Veftänben mit

altmäglicgem SXBtrieB. 9Ran erhält gierBei, ba man Born gemeffenen Vor«
rat auêge^t, ficgerere Vefultate als Bei ber SRetgobe bes ©rmartungS«
raerteê. SDaS Verfagren ift einfacg : 9Ran benfe fid; bie Rugungen beS

ermittelten Vorrates auf einen Bestimmten StBtrieBS« ober VerjüngungS«
geitraum gleichmäßig oerteilt unb biSfontiere bann bie periobifd; ein«

gel;enben Erträge auf bie ©egenwart. gierBei ift gu Beriidfid;tigen, bag
ber attmäglidg lichter werbenbe Veftanb in feinem teilweifen gortwaägfen
aud) nod) einen laufenben 3uwacgS aufweift. ®er S8ert ber burcg bie

Vewirtfcgaftung mägrenb ber StBtrie&Speriobe gu erwartenben natür«
liefen Verjüngung fann ber (Einfachheit galBer mit ben in IBgug gu
Bringenben Vobenginfen Wettgefcglagen werben.

d) SBalbrentierungSmert.
SDiefe SDXethobe finbet Slnwenbung Bei SBälbern, welege im n a cg «

faltigen SSetrieBe ftegen. ©S wirb alfo ein SSirtfcgaftSpIan üor«

ausgefegt, ber iiBer bie mirtfegafttiegen Editoren Stuffdjlug gißt.
SDer SSalbrentierungSWert umfajjt ben oolten SBert Oon igolgßeftanb

unb Voben nur bann, wenn ber SBalb in jeber Vegiegung normale Ver«

hältniffe aufweift, Oor altem aBer, worauf eS gier gang BefonberS an«

fommt, wenn ber mirflicge Vorrat gleich ift bem „Rormalborrat" unb

als ©tat ber jährliche nachhaltige fjutoacgS genügt werben ïann. ®er
ernteloftenfreie EpoIgerlöS, Oerminbert um bie Soften für Sulturen unb

Verwaltung, Bilbet ben 28albreinertrag, ber als immerwägrenbe Rente

gu einem angemeffenen 3io§fufe gurrt Sapital ergoßen wirb. $a aBer

bie Formalität BefonberS in gleichaltrigen SBalbungen nur feiten bor«

ganben ift, fo muff in ber SSertBerecgnung fowogl ein VorratSüBerfcgug,
als ein VorratSmangel, geBügrenb in Verüdfiägtigung gegogen werben.

IV. Veroertung ber Snlonbeniengen.

®ie !yn!onbeniengcn äugern fieg naeg gwei Riegtungen gin :

1. ©rfegwerung ber Vemirtfdgaftung:
Verteuerung ber Fällung unb be§ tgoIgtranSporteS (Slnlage neuer

VSege), ungeitige §oIgfätlung ufm.
®ie gu leiftenben ©ntfcgäbigungen finb gaglenmäfjig feftftellBar (®r«

gögung ber Rüftloften, Soften be§ SBegeBaueS, allfälliger SRinberwert

oon Fug« unb Vrenngolg infolge geitrauBenber Umwege, ©egengefälle,
erfegwerte (Sortierung ufw.).
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(unter Ausschluß temporärer Konjunkturstörungen), Rindenabzug und
Ernteverlust.

o) Vorrats- oder Abtriebs wert.
Anwendung bei haubaren Beständen.

Kombinierte Anwendung der Methoden b) und o).
Es geschieht dies vorteilhaft bei angehend haubaren Beständen mit

allmählichem Abtrieb. Man erhält hierbei, da man vom gemessenen Vor-
rat ausgeht, sicherere Resultate als bei der Methode des Erwartungs-
wertes. Das Verfahren ist einfach: Man denke sich die Nutzungen des

ermittelten Vorrates auf einen bestimmten Abtriebs- oder Verjüngungs-
Zeitraum gleichmäßig verteilt und diskontiere dann die periodisch ein-
gehenden Erträge auf die Gegenwart. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß
der allmählich lichter werdende Bestand in seinem teilweisen Fortwachsen
auch noch einen laufenden Zuwachs aufweist. Der Wert der durch die
Bewirtschaftung während der Abtriebsperiode zu erwartenden natür-
lichen Verjüngung kann der Einfachheit halber mit den in Abzug zu
bringenden Bodenzinsen wettgeschlagen werden.

ck) Wald rentierungs wert.
Diese Methode findet Anwendung bei Wäldern, welche im nach-

haltigen Betriebe stehen. Es wird also ein Wirtschaftsplan vor-
ausgesetzt, der über die wirtschaftlichen Faktoren Aufschluß gibt.

Der Waldrentierungswert umfaßt den vollen Wert von Holzbestand
und Boden nur dann, wenn der Wald in jeder Beziehung normale Ver-
Hältnisse ausweist, vor allem aber, worauf es hier ganz besonders an-
kommt, wenn der wirkliche Vorrat gleich ist dem „Normalvorrat" und

als Etat der jährliche nachhaltige Zuwachs genutzt werden kann. Der
erntekostenfreie Holzerlös, vermindert um die Kosten für Kulturen und

Verwaltung, bildet den Waldreinertrag, der als immerwährende Rente

zu einem angemessenen Zinsfuß zum Kapital erhoben wird. Da aber
die Normalität besonders in gleichaltrigen Waldungen nur selten vor-
Handen ist, so muß in der Wertberechnung sowohl ein Vorratsüberschuß,
als ein Vorratsmangel, gebührend in Berücksichtigung gezogen werden.

IV. Bewertung der Jnkonvenienzen.

Die Jnkonvenienzen äußern sich nach zwei Richtungen hin:
1. Erschwerung der Bewirtschaftung:

Verteuerung der Fällung und des Holztransportes (Anlage neuer
Wege), unzeitige Holzfällung usw.

Die zu leistenden Entschädigungen sind zahlenmäßig feststellbar (Er-
höhung der Rüstkosten, Kosten des Wegebaues, allfälliger Minderwert
von Nutz- und Brennholz infolge zeitraubender Umwege, Gegengefälle,
erschwerte Sortierung usw.).
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2. ©djäbiguttg b e ê SîacBBarBe ft anbei:
a) SSermiîtbetung ber Stanbortigütc (gerftörung bcr Sobcnftrultur,

33obenau§Bagerung, SSernäffung, Störung be§ 33eftanbe§ïlimai in»

folge geïjlenê einei fdjiitjenbcn SBalbmantelê).

b) ©efätjrbung ber iRanbBeftänbe (SBinbmurf unb SBinbbrucE)), Sronen»
fcBäbigung, SonnenBranb, fÇroft, ScBnee» unb SuftanBang Bei

Steilränbern, fJeuerêgefaBr).

©ine fofortige 3aBIenmäfjige 33ered)nung folder oft erft nacB ^a^ren
fid) auêmirtenben ©djöbigungen ift nidjt möglich ; bie §ö|e ber ©nt»

fcBäbigung tann bielme^r nur gefütjl§mäfjig unb geftüfct auf anbermeitig
gemadjte ©rfaBrungen eingefcf)ö|t merben. gmedmäfjiger toäre e§ baÇer

entfdjieben, toenn biefe ^nfonoenienjen jemeilen erft nad) erfolgtem ©in»

tritt ber Sdjäben aBgefc^äfet unb Beredpet toerben tonnten, tooBei aBer
bann ber ©nteigner pm öoraui gu na(f)träglid;en Septjtungen Oer»

Bflid)tet toerbert muff. SDie Möglidjfeit gu einem folgen SSerfatjren ent»

Balten nun bie SIrt. 17 unb 41 c be§ 33. @. öom 20. !yuni 1930.

"glotigert aus ôet forfff. "gTerfuc^eanfïaCf.

föoöcuuutetfttcfjungm iitt WuîrovftungêgcOtct Seufiwatt,
(fittlcbud).

Son § a n § 58 u r g e r.

Stuf Stnregung bon £>errn freüoBerförfter ^fenegger in SdppfBeim
Bat unfere SßerfucBsanftalt im ©eBiet bei Slufforftungi» unb ©ntmäffe»

rungêprojeîtei îeufimatt, ©ntleBudj, ©igentum bei ®anton§ Sujern, auf
©eBiet DBmalbeni, born 24.—26. £pnt 1930 33obenunterfutBungen au§»

geführt, bie recEjt intereffante Sîefultate ergeBen BaBen.

©i ift in ber tpauptfacBe berfucBt morben, folgenbe groei ißroBIeme
311 prüfen :

I. ©influfj ber Seftodung auf bie ©igenfdjaften bei 33oben§.

II. ©influfj ber ©ntmäfferung auf bie ©igenfdjaften bei 33obeni.
®er SRotBadB, ber oBerBalB glüBIi in bie SSalbemme einmiinbet, ift

ein gefürcf)teter SßilbBacB, ber früBer oft grofje 33erBeeruitgen anritBtcte.
®er SSadj mar im Unterlauf nidjt nur gefaBrlidf), meil er Bei ©emittern
3ufoIge ber fdjtedft Betoalbeten xtnb berfumpften, im liegenben
oBerften ©insugigeBiete ftarï anfdjmoll, fonbern autB, weil er im Mittel»
lauf lodere Moränen burcBfdjneibet unb infolgebeffen fcBmer mit @e»

fcBieBe Belaben ben XalBoben ber ©mme erreichte.

gur Sanierung ber SlBflufjberBältniffe beê SRotBadjei Bat ber ®an»

ton Susern, auf Anregung Dr. ganïBauferë, ba§ gefäBrlidjfte oBcrfte

©in3ug§geBiet, bie Seufimatt, ertoorBen, um fie 3U entmäffern unb
fcBIecBte SBeibe unb Streumiefen in Sßalb umsumanbeln. ®ie Sluffor»
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2. Schädigung des Nachbarbe st andes:
u) Verminderung der Standortsgüte (Zerstörung der Bodenstruktur,

Bodenaushagerung, Vernässung, Störung des Bestandesklimas in-
folge Fehlens eines schützenden Waldmantels),

b) Gefährdung der Randbestände (Windwurf und Windbruch), Kronen-
schädigung, Sonnenbrand, Frost, Schnee- und Duftanhang bei

Steilrändern, Feuersgefahr).
Eine sofortige zahlenmäßige Berechnung solcher oft erst nach Jahren

sich auswirkenden Schädigungen ist nicht möglich; die Höhe der Ent-
schädigung kann vielmehr nur gefühlsmäßig und gestützt auf anderweitig
gemachte Erfahrungen eingeschätzt werden. Zweckmäßiger wäre es daher
entschieden, wenn diese Jnkonvenienzen jeweilen erst nach erfolgtem Ein-
tritt der Schäden abgeschätzt und berechnet werden könnten, wobei aber
dann der Enteigner zum voraus zu nachträglichen Bezahlungen ver-
Pflichtet werden muß. Die Möglichkeit zu einem solchen Verfahren ent-
halten nun die Art. 17 und 41 o des B. G. vom 20. Juni 1930.

Wotizen aus der Schweiz, forstt. Wersuchsanftatt.

Bodemmtersuchungen im Anfforstungsgebiet Teufimatt,
Entlebuch.

Von Hans Burg er.

Auf Anregung von Herrn Kreisoberförster Jsenegger in Schüpsheim
hat unsere Versuchsanstalt im Gebiet des Aufforstungs- und Entwässe-
rungsprojektes Teufimatt, Entlebuch, Eigentum des Kantons Luzern, auf
Gebiet Obwaldens, vom 24.—26. Juni 1930 Bodenuntersuchungen aus-
geführt, die recht interessante Resultate ergeben haben.

Es ist in der Hauptsache versucht worden, folgende zwei Probleme
zu Prüfen:

I. Einfluß der Bestockung auf die Eigenschaften des Bodens.
II. Einfluß der Entwässerung auf die Eigenschaften des Bodens.

Der Rotbach, der oberhalb Flühli in die Waldemme einmündet, ist

ein gefürchteter Wildbach, der früher oft große Verheerungen anrichtete.
Der Bach war im Unterlauf nicht nur gefährlich, weil er bei Gewittern
zufolge der schlecht bewaldeten und versumpften, im Flysch liegenden
obersten Einzugsgebiete stark anschwoll, sondern auch, weil er im Mittel-
laus lockere Moränen durchschneidet und infolgedessen schwer mit Ge-

schiebe beladen den Talboden der Emme erreichte.

Zur Sanierung der Abslußverhältnisse des Rotbaches hat der Kan-
ton Luzern, auf Anregung Dr. Fankhausers, das gefährlichste oberste

Einzugsgebiet, die Teufimatt, erworben, um sie zu entwässern und
schlechte Weide und Streuwiesen in Wald umzuwandeln. Die Auffor-
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